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REGIONALGESETZ VOM 16. DEZEMBER 1959, NR. 20 

Beteiligung der Region am Konsortium für  
den Schiffahrtskanal „Mincio-Ticino“1

Art. 1 - (1) Der Beitritt der Region zum Konsortium für den 
Schiffahrtskanal „Mincio-Ticino“ wird bewilligt. 

(2) Zu diesem Zwecke wird die Regionalverwaltung dem 
genannten Konsortium für die Dauer von vier Jahren mit Ablauf 
vom Finanzjahr 1959 als Anteil den Jahresbetrag von 375.000 
Lire zahlen. 

Art. 2 - (1) Die Belastung von 375.000 Lire zu Lasten des 
laufenden Finanzjahres wird durch Behebung eines gleich hohen 
Betrages von dem im Kap. 49 des Voranschlages der Ausgaben 
für das genannte Finanzjahr eingetragenen Betrag gedeckt. 

1  Im ABl. vom 22. Dezember 1959, Nr. 52. 




